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Die räumlic; engere Verbindung eines Fleinen „Schöffenhaufes“ mit dem felbftändigen großen
Kaufhaus der Bürgerjchaft zeigt das Rathaus zu Koblenz. Die Berfaffung der Stadt und ihre Ent-

ftehung tft durch reichliche Urkunden ziemlich genau befannt. Diefe geben ein ungewöhnlich Iebendiges

Bild folcher Verhältniffe, die danadı etwas eingehender hier gefchifldert fein mögen.

Im Ausgang des 13. und im Beginn des 14. Jahrhunderts wurde das Streben der Bürger:

Ichaft nadı freier Ratswahl und Verfügung über die Bannglode wiederholt mit Gewalt niedergezwungen,

fo daß die Regierung in Händen ded Schultheißen und der vom Trierer Erzbifchof abhängigen, ihm
eidlich verpflichteten Öerichtsfchöffen blieb. Auc)

die erzbifchöfliche Burg innerhalb der Stadt:

mauern blieb bejtehen, wie der Erzbifchof alz

Herr der Stadt aud) das Anrecht auf die Hälfte

der ftädtifchen BVerfehrsfteuern, des Lngeldes,

das von allen verfauften Waren erhoben wurde,

dauernd behauptet hat. Zunäcdhjt nur ein Furzes

Zwifchenfpiel in diefen Kämpfen bildet die

Einigung zwilchen Bürgerfchaft und Erzbifchof

im Sahre 1300, nadı der ein Rat der Stadt

eingefegt wurde, bejtehend aus jechs Nittern,

fieben Dienftmannen, at Schöffen und adıt

Bürgern. Diefe Anordnung, die jchon 1304

wieder verloren gegangen war, fcheint in den

zwanziger Sahren des 14. Sahrhunderts ftill-

fchweigend wieder aufgelebt zu fein. Dabei

wird der Anteil des Erzbifchofs an der Macht,

der fchon in der Zufammenfesung des Rates

fi ausfpricht, noch verjtärft durch die Gemohn-

heit, feinen Schultheißen zwar nicht fraft feiner

Stellung, aber doc regelmäßig durch Wahl in

den Rat hineinzuziehen. Diefer Einfluß des Erz-

bifchofs feheint fi) dann, wohl infolge der

natürlichen Machtverhältniffe, immer mehr er-

weitert zu haben. Als im Sahre 1366 eine

Neuordnung der Ratöverhältniffe eintritt, durd)

die den Zünften Anteil an dem Stadtregiment

gewährt wird, werden Schultheiß und Stadt:

fchreiber dauernde Mitglieder des Rates, während

alle anderen Mitglieder jährlich zur Hälfte neu

gewählt werden. Später, und zwar fcehon vor

1443, wird fodann jeder Schöffe als folder Abb. 35. Rathaus zu Koblenz. Anficht des Scyöffenhaufes.

vom Schultheißen in den Rat eingeführt, jo daf

nunmehr fämtliche vierzehn Schöffen lebenslängliche Ratsmitglieder find, denen ald zweijährig wechjelnde

Mitglieder zwei Nitter und fechs Dienftmannen, ferner zehn Bürger und vierzehn Zünftler gegenüber-

ftanden. Im Jahre 1501 erlangt dann der Erzbifchof aucd das formelle Bejtätigungsrecht für jede

einzelne Ratswahl wieder, was vielleicht darauf fehließen läßt, daß er gewohnheitmäßig fehon vorher

auf die angeblich „freie” Wahl Einfluß geübt hat. Folge diefer recht wechjelnden Berhältniffe und diefer

Verflechtung des Schöffenfollegiums mit dem Rate ift mın gewefen, daß die Gejchäfte der Schöffen und

des Rates vielfach ineinander übergingen, ferner daß die Befchlüffe der Gefamtbürgerfchaft gegenüber

dem wachfenden Einfluß des Stadtherrn völlig zurüctreten mußten.

Die Berfammlungen der Bürger hatten in alter Zeit auf dem Hofe Monreal ftattgefunden. Ein

Stiehl, Das deutfhe Rathaus. 6

 

 

 


